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Informationsblatt

über die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die beschleunigte Grundqualifikation und für die Weiterbildung von Berufskraftfahrern gemäß des §  7 Abs. 1 Ziff. 5., Abs. 2 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) i. V. m. § 6 der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV)

Allgemeines:

In § 7 Abs. 1 Ziff. 1. - Ziff. 4. des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) sind die bereits per Gesetz anerkannten Ausbildungsstätten für die beschleunigte Grundqualifikation und für die Weiterbildung von Berufskraftfahrern abschließend aufgelistet.

Diese gesetzliche Anerkennung als Ausbildungsstätte im Sinne des § 7 BKrFQG ist jedoch - örtlich - beschränkt auf die Räumlichkeiten, die den jeweiligen Anerkennungen zugrunde liegen, die in § 7 Abs. 1 Ziff. 1. - 4. BKrFQG aufgeführt sind.

Neben diesen bereits durch das Gesetz anerkannten Ausbildungsstätten können aufgrund von § 7 Abs. 1 Ziff. 5. BKrFQG auch andere Ausbildungsstätten staatlich anerkannt werden. Die sachliche Zuständigkeit hierfür liegt aufgrund der ergangenen Zuständigkeitsverordnung zum Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz im Lande Nordrhein-Westfalen bei den Bezirksregierungen.

Welche Bezirksregierung jeweils örtlich zuständig ist, bestimmt sich nach dem Ort der Ausbildungsstätte.

Welche Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung als Ausbildungsstätte im Sinne des § 7 Abs. 1 Ziff. 5. BKrFQG zu erfüllen sind, ist in § 7 Abs. 2 BKrFQG niedergelegt.

§ 7 Abs. 2 BKrFQG besagt, dass Ausbildungsstätten für die beschleunigte Grundqualifikation und für die Weiterbildung von Berufskraftfahrern staatlich anerkannt werden, wenn 

1.
sie über die personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Vermittlung    
der für die beschleunigte Grundqualifikation und Weiterbildung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen,

2.
sie im angemessenen Verhältnis zur Zahl der Aus- und Weiterbildungsteil-
nehmer ausreichendes Lehrpersonal beschäftigen,

3.
geeignete Schulungsräume sowie Lehrmittel für die theoretische Unterwei-
sung vorhanden sind,

4.
eine fortlaufende Weiterbildung des Lehrpersonals nachgewiesen wird

und

5. 
keine Tatsachen vorliegen, die gegen die persönliche Zuverlässigkeit des An-
tragstellers sprechen.

In § 6 BKrFQV sind die Voraussetzungen für die Anerkennung als Ausbildungsstätte nochmals konkretisiert worden.

Gemäß § 6 Satz 1 BKrFQV ist der Antrag auf die Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die beschleunigte Grundqualifikation und die Weiterbildung schriftlich zu stellen. 

§ 6 Satz 2 BKrFQV besagt, dass dem Antrag die zur Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen beizufügen sind.

Hierzu gehören insbesondere

1.
das Ausbildungsprogramm, in dem die unterrichteten Themengebiete auf der 
Grundlage der in Anlage 1 zur BKrFQV aufgeführten Kenntnisbereiche sowie 
die geplante Durchführung und die Unterrichtsmethoden näher darzustellen 
sind (§ 6 Satz 2 Ziff. 1. BKrFQV),

2.
die Zahl, die Qualifikationen und Tätigkeitsbereiche der Ausbilder und Ausbil-
derinnen, einschließlich eines Nachweises ihrer didaktischen und pädagogi-
schen Kenntnisse;

Ausbilder und Ausbilderinnen im praktischen Teil müssen eine Berufserfah-
rung als Berufskraftfahrer oder Berufskraftfahrerin, als Fachkraft im Fahrbe-
trieb, als Kraftverkehrsmeister oder Kraftverkehrsmeisterin oder eine entspre-
chende Fahrerfahrung, insbesondere als Fahrlehrer für Lastkraftwagen oder 
Busse nachweisen (§ 6 Satz 2 Ziff. 2. BKrFQV);

3.
Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu den für die praktische 
Ausbildung bereitgestellten sowie zu eingesetzten Ausbildungsfahrzeugen 


(§ 6 Satz 2 Ziff. 3. BKrFQV);

4.
die vorgesehene Teilnehmerzahl (§ 6 Satz 2 Ziff. 4. BKrFQV).

Antragsunterlagen:

Es ist eine konkrete schriftliche Mitteilung vorzulegen, ob die „beschleunigte Grundqualifikation“ und/oder die „Weiterbildung“ angeboten werden soll. Dabei ist auch anzugeben, für welche Fahrerlaubnisklassen die „beschleunigte Grundqualifikation“/“Weiterbildung“ erfolgen soll.

Unter der Beachtung der vorbeschriebenen Vorschriften des § 7 Abs. 2 BKrFQG

i. V. m. § 6 BKrFQV sind dem Antrag entsprechend insbesondere die folgenden Unterlagen/Informationen/Nachweise beizufügen:

1.
Ausbildungsprogramm/Ausbildungskonzept

-  
unterrichtete Themengebiete auf der Grundlage der in Anlage 1 zur 

BKrFQV aufgeführten Kenntnisbereiche (sh. Anlage)


- 
geplante Durchführung (Organisation, Tagesplanung, zeitlicher 

 
Ablauf/zeitliche Einteilung, Einteilung der Module, Ablauf/Einteilung und 

Anteile des theoretischen und des praktischen Unterrichts)


-  
vorgesehene/angewandte Unterrichtsmethoden


-  
Moderatorenhandbücher


-
Handouts

2.
Lehrpersonal

-  
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnanschrift


-  
Qualifikationsnachweise



-  
zu der Berufsausbildung

 

-  
zu den Tätigkeitsbereichen



-  
zu den didaktischen und pädagogischen Kenntnissen und 



Fähigkeiten (z. B. Bescheinigung über die Teilnahme an einem 


Ausbilderlehrgang, andere Referenzen)



-  
Nachweise/Belege/Bescheinigungen über die Berufserfahrung

3.
Unterrichtsräumlichkeiten

-  
vollständige Anschrift


-  
Darstellung/Plan des Grundrisses samt der Neben- und 



Funktionsräume, jeweils mit Angabe der qm-Zahl


-  
Bescheinigung/Bestätigung, dass die erforderlichen sanitären 


Einrichtungen vollständig vorhanden und funktionsfähig sind

 
-  
Bescheinigung/Bestätigung, dass auch die sicherheitsrechtlichen 


Bestimmungen beachtet werden (z. B. Notausgänge, Feuerlöscher, 

usw.)


-
Nutzungsvereinbarung mit dem Eigentümer der Räumlichkeit

4.
Angaben zu den vorgesehenen/zugrundeliegenden/angewandten Lehrmate-
rialien

5.
Angaben zu den verfügbaren/bereitstehenden Unterrichtsmitteln für die prakti-
sche Ausbildung

6.
Angaben zu den verfügbaren/bereitstehenden Ausbildungsfahrzeugen


(Typ, Baujahr, etc.) und Nachweise hierüber (Kopie der Kfz-Scheine bzw. 
Zulassungsbescheinigung)  und ggfls. Nutzungsvereinbarungen mit dem 
Fahrzeugeigentümer
7.
konkrete Angaben der vorgesehenen Teilnehmerzahlen (pro Kurs; wie viele 
Kurse pro Jahr).

Hinweis für Fahrschulen:

Die in § 7 Abs. 1 Ziff. 1 BKrFQG niedergelegte gesetzliche Anerkennung als Ausbildungsstätte für die beschleunigte Grundqualifikation und für die Weiterbildung der „Fahrschulen mit einer Fahrschulerlaubnis der Klassen CE oder DE nach § 10 Abs. 2 des Fahrlehrergesetzes“ bezieht sich ausschließlich auf die Räumlichkeiten, die auch der vorgenannten Fahrschulerlaubnis zugrunde liegen.

Da Sie beabsichtigen, entsprechende Veranstaltungen in anderen Räumlichkeiten abzuhalten, als denen, die von der Ihnen gegebenen Fahrschulerlaubnis mitumfasst sind, ist dies ein Begehren, das auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 Ziff. 5 BKrFQG zu prüfen ist.

Eine „Erweiterung“ der gesetzlichen Anerkennung auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 Ziff. 1 BKrFQG ist - in welcher Form auch immer - nicht möglich; auch nicht im Wege der Erteilung einer etwaigen Ausnahmegenehmigung.

Um Ihr Anliegen prüfen zu können, ist es daher erforderlich, dass Sie alle in § 7 Abs. 2 BKrFQG, § 6 BKrFQV geforderten Unterlagen vorlegen (sh. die obigen ausführlichen Darstellungen).

Hinweis für alle Antragsteller:

Für die Entscheidung über die Erteilung, Änderung, Versagung, Rücknahme oder den Widerruf der Anerkennung als Ausbildungsstätte wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.

